
Stadt Plau am See 

 
 

Protokollauszug 
aus der 

Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bau- und Infrastruktur 
und Umwelt  

vom 13.03.2023 

 
Top 3.  Entscheidung über Ausgleichsmaßnahmen B-Plan Nr. 3 "Mühlenberg" 
 
Herr Kühnel erläutert die Entscheidung über die Ausgleichsmaßnahmen B-Plan Nr. 3 „Mühlen-
berg“. Die Ersatzpflanzungen (zwei Laubbäume) sind auf Grund der Größe des Grundstücks 
nicht möglich. Es wird erbeten, mit der Stadt eine Vereinbarung zu treffen, die Pflanzungen auf 
einem Grundstück der Stadt tätigen zu dürfen. Das Grundstück ist kleiner, als es damals ge-
plant war. Durch einen erfolgten Vor-Ort-Termin wurde der Sachverhalt geprüft und bestätigt. 
Der Platz reicht für zwei Laubbäume auf dem Grundstück nicht aus. Der Ausschuss befürwortet 
die Entscheidung über die Ausgleichspflanzungen. 
 
Beschluss: Der Ausschuss befürwortet die Entscheidung über Ausgleichsmaßnahmen 
B-Plan Nr. 3 „Mühlenberg“ 

 

Anzahl Mitglieder: 7 

Abstimmungsergebnis:  

anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen ausgeschlossen* 

7 7 0 0 0 
*Verfahrensvermerk: Mitwirkungsverbot aufgrund des §24 KV-M-V 
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Vereinbarung

zwischen

Stadt Plau am See
vertr. durch den Bürgermeister,

Herrn Hoffmeister
Markt 2

19395 Plau am See

und

"Mr
wird folgende Vereinbarung geschlossen.

-Stadt-

-Grundstückseigentümer-

Die Stadt Plau am See hat mit Beschluss 23.09.2015 (Rechtskraft 21.10.2015) die 1. Änderung des

Bebauungsplanes Nr. 3 als Satzung beschlossen. Im Bebauungsplan wurden private Grünflächen, die
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft sowie zum Anpflanzen
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festgeschrieben. Auf dieser Fläche sind 25
Bäume zu pflanzen, zu pflegen und auf Dauer zu erhalten. Die Fläche ist als Rasenfläche mit der
Regelsaatgutmischung RSM 7.1.2 (Landschaftsrasen-Standard mit Kräutern) anzulegen und auf Dauer
zu erhalten. Eine Mand ist max. 2 x jährlich zulässig. Ergänzende Pflanzungen von Laubgehölen sind
zulässig (Pkt. 2.4 der Festlegungen des Bebauungsplanes).

Mit dem Kauf des Grundstückes „Amselstraße elliall=11.111.1.111111.111111111
verpflichtete sich der Grundstückseiegmer die Festsetzungen des Bebauungsplanes einzuhalten.
Für die Bebauung der „AmselstraßeMntspricht der Ausgleich auf der privaten Grünfläche (114 m2) 2
Bäume laut Pflanzliste zu pflanzen.

Gegenstand

1. Die Stadt Plau am See läßt auf städtischen Grund und Boden 2 Laubbäume durch eine
Fachfirma pflanzen.

2. Der Grundstückseigentümer verpflichtet sich, die Kosten inklusiv der Anwuchspflege in voller
Höhe zu übernehmen.

3. Die Zahlung erfolgt nach Aufforderung durch die Stadt Plau am See.

Stadt Plau am See, ...........................................

e

- Stadt Plau am See - -Grundstückseigentümer-
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